
An

Leiter KSF / Gruppenleiter 13 14. April 2016

Entscheidungszuständigkeithinsichtlich der

Strafverfolgungsermächtigunggemäß $ 104a StGB

1. Rechtslage

Nach dem Wortlaut des $ 104a StGB ist die erforderliche Strafverfolgungs-

ermächtigungvon der „Bundesregierung“zu erteilen.

Diejuristische Kommentarliteratur geht davon aus, dass’keine Kollegialent-

scheidung der Bundesregierung (Bundeskabinett) erforderlich ist. Ausrei-

chend sei eine Entscheidung des fachlich zuständigenRessorts (das dann,

wie in vielen anderen Fällen,in denen Gesetze eine Zuständigkeitder

„Bundesregierung“begründen,für diese entscheidet). Überwiegendwird

innerhalb der Bundesregierung das AuswärtigeAmt fürzuständigerachtet

(dessen Entscheidung der Landesjustiz auf dem Dienstweg über das BMJV

zugestellt wird).

Das Vorgesagte schließtrechtlich allerdings nicht aus, dass - anstelle des
|

zuständigenFachressorts - die Bundesregierung als Ganzes entscheidet

(Kabinettbeschluss).Auchdies stündeohneweiteres mit $104a StGB im

Einklang.

e Zwischenergebnis: Die Strafverfolgungsermächtigungkönnte aufjedenFall

durch (1) das AuswärtigeAmt oder (2) die Bundesregierung als Ganzes (Kabi-

nettsbeschluss) erteilt werden.

e Vertretbar wäre jedoch auch, dass die Bundeskanzlerin im Rahmen der ihr

zukommenden Richtlinienkompetenz nach Art. 65 Satz 1GG die Strafver-

folgungsermächtigungfür die Bundesregierung erteilt oder dem Auswärti-



gen Amt ihre Erteilung vorgibt. Die Reichweite der Richtlinienkompetenz

nach Ärt.65 Satz 1GG ist durch die Rechtsprechung desBundesverfas-

sungsgerichts (mangels einschlägigerStreitfälle)bislang nicht näher ge-

klärt,Diejuristische Kommentarliteratur gehtjedochin weitem, wohl

überwiegendenUmfang davon aus, dass -in weitem Verständnis des Be-

griffs der „Richtlinie“- auch konkrete Einzelanordnungen der Bundeskanz-

lerin von.Art.65 Satz 1 GG gedeckt sind, sofern es sich um eine Angelegen-

heit von grundsätzlichempolitischem Gewicht handelt (letzteres wäre hier

in Anbetracht der vorliegenden Umstände zu bejahen).
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